
 

Baulandkataster der Gemeinde Morsbach   

Hinweis: Bei Eigentümergemeinschaften sollte das Ausfüllen des Fragebogens möglichst in Abstimmung mit 
den anderen Miteigentümern erfolgen. 
Ihre Unterschrift gilt im originalen und eingescannt als rechtsverbindlich. Bitte wenden 

 

Einverständniserklärung  

Rücksendung an 

Gemeinde Morsbach      

Herr Hombach       

Bahnhofstraße 2                   
51597 Morsbach    
    
      
   
         
         
 
 
Angaben zum Grundstück: 
 

 Gemarkung:    
 

 Flur:          
 

 Flurstück:    
 
 

 
 

 

1. Ich erkläre mich einverstanden, das genannte Grundstück für eine Wohnbebauung zur 
Verfügung zu stellen:  
 

 Anbieten des Grundstücks über die Gemeinde (kostenfreies Einstellen der Daten zum 
Grundstück und der Kontaktadresse auf der Internetseite der Gemeinde)  

 Anbieten des Grundstücks durch die Gemeinde (nur Grundstücksdaten, Eigentümer bleibt 
anonym) und Vermittlung von Kaufinteressenten an den Eigentümer über die Gemeinde  

 Verkauf ausschließlich an die Gemeinde 
 

2. Einverständniserklärung zur Verknüpfung von Fotos und Google Maps: 
 
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Baulückenkataster, auf der Internetseite der 

Gemeinde Morsbach, um ein Foto und einer Verlinkung mit Google  
Maps ergänzt wird.  

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Baulückenkataster, auf der Internetseite der 
Gemeinde Morsbach, um eine Verlinkung mit Google Maps ergänzt wird. 

 

 

 

Name:  

Anschrift: 



 

Baulandkataster der Gemeinde Morsbach   

Hinweis: Bei Eigentümergemeinschaften sollte das Ausfüllen des Fragebogens möglichst in Abstimmung mit 
den anderen Miteigentümern erfolgen.  
Ihre Unterschrift gilt im originalen und eingescannt als rechtsverbindlich. 

 

 
 

 
 

Bitte senden Sie den Fragebogen entweder per Post, per E-Mail: uwe.hombach@gemeinde-
morsbach.de oder per Fax: 02294 – 699187 zurück.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre Unterstützung! 
 
Datum, Unterschrift 
 

3. Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung 

Als betroffene Person werden Sie darüber informiert, dass Sie ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung bzw. Einschränkung (Art. 18 DSGVO) der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO) haben. Zudem haben Sie das Recht, die Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Weiter besteht ein Beschwerderecht 
bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf). 

4. Sonstiges/Bemerkungen:  


